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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 14 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Teil 2 
Entgelt Entgelt 

§ 49. (1) und (2) unverändert. § 49. (1) und (2) unverändert. 
(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: (3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. Fehlgeldentschädigungen (Zählgelder, Mankogelder) der Dienstnehmer, 

die im Kassen- oder Zähldienst beschäftigt sind, soweit sie 14,53 € im 
Kalendermonat nicht übersteigen; 

 3. Aufgehoben. 

 4. und 5. unverändert.  4. und 5. unverändert. 
 6. Werkzeuggelder, wenn sie auf Grund einer lohngestaltenden Regelung im 

Sinne des § 68 Abs. 5 Z 1 bis 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 
gezahlt werden; 

 6. Aufgehoben. 

 7. unverändert.  7. unverändert. 
 8. die Beihilfen auf Grund der besonderen gesetzlichen Vorschriften über 

den Familienlastenausgleich; 
 8. Aufgehoben. 

 9. unverändert.  9. unverändert. 
 10. Jubiläumsgeschenke des Dienstgebers, welche aus Anlaß eines 

Dienstnehmerjubiläums oder eines Firmenjubiläums gewährt werden, 
sowie Prämien für Diensterfindungen; 

 10. Aufgehoben. 

 11. freiwillige soziale Zuwendungen des Dienstgebers an alle Dienstnehmer 
oder bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer oder an den 
Betriebsratsfonds sowie einmalige soziale Zuwendungen des 
Dienstgebers, die individuell bezeichneten Dienstnehmern aus einem 
besonderen Anlaß gewährt werden, wie zum Beispiel Geburtsbeihilfen, 
Heiratsbeihilfen, Beihilfen zur Begründung einer eingetragenen 
Partnerschaft, Ausbildungs- und Studienbeihilfen, 
Krankenstandsaushilfen; 

 11. freiwillige soziale Zuwendungen, das sind 

  a) Zuwendungen des Dienstgebers an den Betriebsratsfonds, weiters 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, insbesondere 
Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden, 

  b) Zuwendungen des Dienstgebers für zielgerichtete, wirkungsorientierte, 
vom Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung erfasste 
Gesundheitsförderung (Salutogenese) und Prävention sowie 
Impfungen, soweit diese Zuwendungen an alle DienstnehmerInnen 
oder bestimmte Gruppen seiner DienstnehmerInnen gewährt werden, 

  c) Zuwendungen des Dienstgebers für das Begräbnis des 
Dienstnehmers/der Dienstnehmerin oder dessen/deren (Ehe-
)Partners/(Ehe-)Partnerin oder dessen/deren Kinder im Sinne des § 106 
EStG 1988, 

  d) Zuschüsse des Dienstgebers für die Betreuung von Kindern bis 
höchstens 1 000 € pro Kind und Kalenderjahr, die der Dienstgeber 
allen Dienstnehmer/inne/n oder bestimmten Gruppen seiner 
DienstnehmerInnen gewährt, wenn die weiteren Voraussetzungen nach 
Abs. 8 vorliegen; 

 12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der Dienstgeber an nicht in seinen 
Haushalt aufgenommene Dienstnehmer zur Verköstigung am 
Arbeitsplatz freiwillig gewährt; 

 12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der Dienstgeber an nicht in seinen 
Haushalt aufgenommene DienstnehmerInnen zur Verköstigung am 
Arbeitsplatz freiwillig gewährt; Gutscheine für Mahlzeiten gelten bis 
zu einem Wert von 4,40 Euro pro Arbeitstag nicht als Entgelt, wenn sie 
nur am Arbeitsplatz oder in einer Gaststätte zur dortigen Konsumation 
eingelöst werden; können die Gutscheine auch zur Bezahlung von 
Lebensmitteln verwendet werden, die nicht sofort konsumiert werden 
müssen, so gelten sie bis zu einem Betrag von 1,10 Euro pro Arbeitstag 
nicht als Entgelt; 

 13. unverändert.  13. unverändert. 
 14. der Haustrunk im Brauereigewerbe. Darunter ist jenes Bier zu verstehen, 

das zum Genuß außerhalb des Betriebes unentgeltlich verabreicht wird. 
Voraussetzung ist, daß der Haustrunk vom Dienstnehmer nicht verkauft 
werden darf und daß er nur in einer solchen Menge gewährt wird, die 
einen Verkauf tatsächlich ausschließt; 

 14. Aufgehoben. 

 15. Freimilch an Dienstnehmer in milchverarbeitenden Betrieben, wenn die 
gewährten Erzeugnisse nicht verkauft werden dürfen; 

 15. Aufgehoben. 

 16. die Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Dienstgeber allen 
Dienstnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Dienstnehmer zur 

 16. die Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Dienstgeber allen 
Dienstnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Dienstnehmer zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfügung stellt (zum Beispiel von Erholungs- und Kurheimen, 
Kindergärten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen) 

Verfügung stellt (zum Beispiel Erholungs- und Kurheime, Kindergärten, 
Betriebsbibliotheken, Sportanlagen, betriebsärztlicher Dienst) 

 17. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen und die hiebei empfangenen 
üblichen Sachzuwendungen, soweit deren Kosten das herkömmliche 
Ausmaß nicht übersteigen (zum Beispiel Betriebsausflüge, kulturelle 
Veranstaltungen, Betriebsfeiern); 

 17. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zum Beispiel 
Betriebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen, Betriebsfeiern) bis zur Höhe 
von 365 € jährlich und die hiebei empfangenen Sachzuwendungen bis zur 
Höhe von 186 € jährlich sowie aus Anlass eines 
DienstnehmerInnenjubiläums oder eines Firmenjubiläums gewährte 
Sachzuwendungen bis zur Höhe von 186 € jährlich; 

 18. und 19. unverändert.  18. und 19. unverändert. 
 20. die unentgeltliche oder verbilligte Beförderung der eigenen Dienstnehmer 

und deren Angehörigen bei Beförderungsunternehmen, die Beförderung 
der Dienstnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des 
Dienstgebers sowie der Ersatz der tatsächlichen Kosten für Fahrten des 
Dienstnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 
Massenbeförderungsmitteln; 

 20. die Beförderung der Dienstnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
auf Kosten des Dienstgebers sowie der Ersatz der tatsächlichen Kosten für 
Fahrten des Dienstnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 
Massenbeförderungsmitteln; 

 21. bis 23. unverändert.  21. bis 23. unverändert. 
 24. Prämien für Verbesserungsvorschläge im Betrieb, wenn sie auf Grund 

einer lohngestaltenden Regelung im Sinne des § 68 Abs. 5 Z 1 bis 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 gezahlt werden; 

 24. Aufgehoben. 

 25. Nachlässe des Dienstgebers bei Versicherungsprämien seiner 
Dienstnehmer, soweit diese Nachlässe für alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer gewährt werden und der 
Preisvorteil für den einzelnen Dienstnehmer nicht über jenen Vorteil 
hinausgeht, den der Dienstgeber üblicherweise auch anderen Personen, 
insbesondere anderen Versicherungsnehmern (Groß- und Dauerkunden) 
gewährt, wenn sie auf Grund einer lohngestaltenden Regelung im Sinne 
des § 68 Abs. 5 Z 1 bis 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 gezahlt 
werden; 

 25. Aufgehoben. 

 26. und 27. unverändert.  26. und 27. unverändert. 
 28. pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, die Sportvereine 

(Sportverbände) an SportlerInnen oder Schieds(wettkampf)richterInnen 
oder SportbetreuerInnen (z. B. TrainerInnen, Masseure und 
Masseurinnen) leisten, und zwar bis zu 60 € pro Einsatztag, höchstens 
aber 540 € pro Kalendermonat der Tätigkeit, sofern diese nicht den 
Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen bildet und Steuerfreiheit 

 28. pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, die Sportvereine 
(Sportverbände) an SportlerInnen oder Schieds(wettkampf)richterInnen 
oder SportbetreuerInnen (z. B. TrainerInnen, Masseure und 
Masseurinnen) leisten, und zwar bis zu 60 € pro Einsatztag, höchstens 
aber 540 € pro Kalendermonat der Tätigkeit, sofern diese nicht den 
Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen bildet und Steuerfreiheit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach § 3 Abs. 1 Z 16c zweiter Satz EStG 1988 zusteht. nach § 3 Abs. 1 Z 16c zweiter Satz EStG 1988 zusteht; 

  29. der geldwerte Vorteil nach § 50 Abs. 3 aus dem kostenlosen oder 
verbilligten Bezug von Waren oder Dienstleistungen, die der Dienstgeber 
oder ein mit dem Dienstgeber verbundenes Konzernunternehmen im 
allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet (MitarbeiterInnenrabatt), wenn der 
MitarbeiterInnenrabatt allen oder bestimmten Gruppen von 
Dienstnehmer/inne/n eingeräumt wird, 

  a) wenn der MitarbeiterInnenrabatt im Einzelfall 20% nicht übersteigt 
oder, 

  b) wenn lit. a nicht zur Anwendung kommt, soweit der Gesamtbetrag der 
MitarbeiterInnenrabatte 1 000 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. 

(4) bis (7) unverändert. (4) bis (7) unverändert. 
(8) Au-pair-Kräfte im Sinne des Abs. 3 Z 27 sind Personen, die (8) Die weiteren Voraussetzungen für die Ausnahme der Zuschüsse nach 

Abs. 3 Z 11 lit. d vom Entgelt liegen vor, wenn 
 - mindestens 18 und höchstens 28 Jahre alt und keine 

österreichischen StaatsbürgerInnen sind, 
 1. die Betreuung ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1 EStG 1988 betrifft, für 

das dem Dienstnehmer/der Dienstnehmerin selbst der Kinderabsetzbetrag 
(§ 33 Abs. 3 EStG 1988) für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr 
zusteht; 

 - sich zum Zweck einer Au-pair-Tätigkeit, die der 
Vervollkommnung der Kenntnisse der deutschen Sprache und dem 
Kennenlernen der österreichischen Kultur dient, in Österreich 
aufhalten, 

 2. das Kind zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat; 

 - eine dem Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz unterliegende 
und höchstens zwölf Monate dauernde Beschäftigung im Haushalt 
einer Gastfamilie ausüben, 

 3. die Betreuung in einer öffentlichen institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung oder in einer privaten institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung erfolgt, die den landesgesetzlichen 
Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen entspricht, oder durch 
eine pädagogisch qualifizierte Person, ausgenommen haushaltszugehörige 
Angehörige; 

 - in die Hausgemeinschaft aufgenommen sind und  4. der Zuschuss direkt an die Betreuungsperson, direkt an die 
Kinderbetreuungseinrichtung oder in Form von Gutscheinen geleistet 
wird, die nur bei institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst 
werden können; 

 - im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses Kinder der 
Gastfamilie betreuen. 

 5. der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin dem Dienstgeber unter Anführung 
der Versicherungsnummer (§ 31 Abs. 4 Z 1) oder der Kennnummer der 
Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a Abs. 7) des Kindes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erklärt, dass die Voraussetzungen für einen Zuschuss vorliegen und er/sie 
selbst von keinem anderen Dienstgeber einen Zuschuss für dieses Kind 
erhält. Der Dienstgeber hat die Erklärung des Dienstnehmers/der 
Dienstnehmerin zum Lohnkonto (§ 76 EStG 1988) zu nehmen. 
Änderungen der Verhältnisse muss der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin 
dem Dienstgeber innerhalb eines Monats melden. Ab dem Zeitpunkt 
dieser Meldung hat der Dienstgeber die geänderten Verhältnisse zu 
berücksichtigen. 

Sofern § 1 Z 10 der Ausländerbeschäftigungsverordnung, BGBl. Nr. 609/1990, 
anzuwenden ist, muss eine entsprechende Anzeigebestätigung des 
Arbeitsmarktservice und erforderlichenfalls eine gültige Aufenthaltsbewilligung 
vorliegen. 

 

Bewertung von Sachbezügen Bewertung von Sachbezügen 
§ 50. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt die Bewertung für Zwecke der 

Lohnsteuer. 
§ 50. (1) Geldwerte Vorteile aus Sachbezügen (Wohnung, Heizung, 

Beleuchtung, Kleidung, Kost, Waren, Überlassung von Kraftfahrzeugen zur 
Privatnutzung und sonstige Sachbezüge) sind mit den um übliche Preisnachlässe 
verminderten üblichen Endpreisen des Abgabeortes anzusetzen. 

 (2) Die im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu erlassende Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
nach § 15 Abs. 2 Z 2 EStG 1988, mit der die Höhe geldwerter Vorteile festgelegt 
wird, gilt für die Bewertung von Sachbezügen. 

 (3) Ist die Höhe des geldwerten Vorteils nicht mit Verordnung nach Abs. 2 
festgelegt, so ist für MitarbeiterInnenrabatte der geldwerte Vorteil abweichend 
von Abs. 1 von jenem um übliche Preisnachlässe verminderten Endpreis zu 
bemessen, zu dem der Dienstgeber Waren oder Dienstleistungen fremden 
Letztverbraucher/inne/n im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. Sind die 
AbnehmerInnen des Dienstgebers keine LetztverbraucherInnen (zum Beispiel 
Großhandel), so ist der übliche Endpreis des Abgabeortes anzusetzen. 

Grundlagen Grundlagen 
§ 108. (1) und (2) unverändert. § 108. (1) und (2) unverändert. 
(3) Höchstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2005 beläuft sich die 

Höchstbeitragsgrundlage für den Kalendertag auf 155 €, erhöht mit der 
Aufwertungszahl für dieses Kalenderjahr. Für jedes Folgekalenderjahr ergibt sich 
die Höchstbeitragsgrundlage aus der Vervielfachung der letztgültigen 

(3) Höchstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2016 beläuft sich die 
Höchstbeitragsgrundlage für den Kalendertag auf 155 Euro, vervielfacht mit der 
Aufwertungszahl für das Jahr 2016 und zuzüglich von 3 Euro. Für jedes 
Folgekalenderjahr ergibt sich die Höchstbeitragsgrundlage aus der Vervielfachung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Höchstbeitragsgrundlage mit der Aufwertungszahl des jeweiligen 
Folgekalenderjahres. Die Höchstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag 
zu runden. 

der letztgültigen Höchstbeitragsgrundlage mit der Aufwertungszahl des jeweiligen 
Folgekalenderjahres. Die Höchstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag 
zu runden. 

 Schlussbestimmung zu Art. 14 Teil 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 
 § 691. (1) Die §§ 49 Abs. 3 Z 11, 12, 16, 17, 20, 28 und 29 sowie Abs. 8, 50 

und 108 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 treten mit 
1. Jänner 2016 in Kraft. 

 (2) § 49 Abs. 3 Z 3, 6, 8, 10, 14, 15, 24 und 25 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2015 außer Kraft. 

Artikel 15 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Teil 2 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und in der 

Pensionsversicherung 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und in der 

Pensionsversicherung 
§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche 

Personen handelt, in der Krankenversicherung und in der Pensionsversicherung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen pflichtversichert: 

§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche 
Personen handelt, in der Krankenversicherung und in der Pensionsversicherung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen pflichtversichert: 

 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 
 4. selbständig erwerbstätige Personen, die auf Grund einer betrieblichen 

Tätigkeit Einkünfte im Sinne der §§ 22 Z 1 bis 3 und 5 und (oder) 23 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, erzielen, 
wenn auf Grund dieser betrieblichen Tätigkeit nicht bereits 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz oder einem anderen 
Bundesgesetz in dem (den) entsprechenden Versicherungszweig(en) 
eingetreten ist. Solange ein rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid 
oder ein sonstiger maßgeblicher Einkommensnachweis nicht vorliegt, ist 
die Pflichtversicherung nur dann festzustellen, wenn der Versicherte 
erklärt, dass seine Einkünfte aus sämtlichen der Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätigkeiten im Kalenderjahr die in 
Betracht kommende Versicherungsgrenze (§ 4 Abs. 1 Z 5 oder Z 6) 
übersteigen werden. In allen anderen Fällen ist der Eintritt der 
Pflichtversicherung erst nach Vorliegen des rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheides oder eines sonstigen maßgeblichen 

 4. selbständig erwerbstätige Personen, die auf Grund einer betrieblichen 
Tätigkeit Einkünfte im Sinne der §§ 22 Z 1 bis 3 und 5 und (oder) 23 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, erzielen, 
wenn auf Grund dieser betrieblichen Tätigkeit nicht bereits 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz oder einem anderen 
Bundesgesetz in dem (den) entsprechenden Versicherungszweig(en) 
eingetreten ist. Solange ein rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid 
oder ein sonstiger maßgeblicher Einkommensnachweis nicht vorliegt, ist 
die Pflichtversicherung nur dann festzustellen, wenn der Versicherte 
erklärt, dass seine Einkünfte aus sämtlichen der Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätigkeiten im Kalenderjahr die 
Versicherungsgrenze übersteigen werden. In allen anderen Fällen ist der 
Eintritt der Pflichtversicherung erst nach Vorliegen des rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheides oder eines sonstigen maßgeblichen 
Einkommensnachweises im nachhinein festzustellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Einkommensnachweises im nachhinein festzustellen. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
Ausnahmen von der Pflichtversicherung Ausnahmen von der Pflichtversicherung 

§ 4. (1) Von der Pflichtversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung sind ausgenommen: 

§ 4. (1) Von der Pflichtversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung sind ausgenommen: 

 1. bis 4. unverändert.  1. bis 4. unverändert. 
 5. Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 4, deren Beitragsgrundlagen (§ 25) im 

Kalenderjahr das 12fache des Betrages gemäß § 25 Abs. 4 Z 2 lit. a aus 
sämtlichen der Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4 unterliegenden 
Tätigkeiten nicht übersteigen, wenn sie im betreffenden Kalenderjahr 
ausschließlich diese Erwerbstätigkeit(en) ausüben und keine in Z 6 lit. b 
angeführte Leistung beziehen; dies gilt nicht für Personen, die eine 
Erklärung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 zweiter Satz abgegeben haben; 

 5. Personen nach § 2 Abs. 1 Z 4, deren Beitragsgrundlagen im Kalenderjahr 
das Zwölffache der Mindestbeitragsgrundlage nach § 25 Abs. 4 nicht 
übersteigen; 

 6. Personen hinsichtlich ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Z 4, deren Beitragsgrundlagen (§ 25) im Kalenderjahr das 
12fache des Betrages gemäß § 25 Abs. 4 Z 2 lit. b aus sämtlichen der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätigkeiten 
nicht übersteigen, wenn sie im betreffenden Kalenderjahr 

 6. Aufgehoben. 

 a) sonstige Erwerbstätigkeiten ausüben, oder  
 b) eine Pension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, einen 

Ruhe- oder Versorgungsgenuß, eine Versorgungsleistung einer 
gesetzlichen beruflichen Vertretung (Kammer), Kranken- oder 
Wochengeld, Karenzgeld nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I 
Nr. 47/1997, Kinderbetreuungsgeld nach dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, Sonderunterstützung nach dem 
Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, oder Geldleistungen 
nach dem AlVG 1977, BGBl. Nr. 609, beziehen; 

 

dies gilt nicht für Personen, die eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 
zweiter Satz abgegeben haben; 

 

 7. auf Antrag Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 oder § 2 Abs. 2 FSVG, die 
glaubhaft machen, dass ihre Umsätze aus sämtlichen unternehmerischen 
Tätigkeiten die Umsatzgrenze des § 6 Abs. 1 Z 27 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663, und ihre Einkünfte aus dieser 
Tätigkeit jährlich das 12fache des Betrages nach § 25 Abs. 4 Z 2 lit. b 

 7. auf Antrag Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 oder § 2 Abs. 2 FSVG, die 
glaubhaft machen, dass ihre Umsätze aus sämtlichen unternehmerischen 
Tätigkeiten die Umsatzgrenze des § 6 Abs. 1 Z 27 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663, und ihre Einkünfte aus dieser 
Tätigkeit jährlich das 12fache des Betrages nach § 25 Abs. 4 nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nicht übersteigen. Treffen diese Voraussetzungen nach Ablauf des 
Kalenderjahres, für das sie glaubhaft gemacht wurden, tatsächlich nicht 
zu, ist der Wegfall der Ausnahme von der Pflichtversicherung im 
nachhinein festzustellen. Ein Antrag kann nur von einer Person gestellt 
werden, 

übersteigen. Treffen diese Voraussetzungen nach Ablauf des 
Kalenderjahres, für das sie glaubhaft gemacht wurden, tatsächlich nicht 
zu, ist der Wegfall der Ausnahme von der Pflichtversicherung im 
nachhinein festzustellen. Ein Antrag kann nur von einer Person gestellt 
werden, 

 a) bis c) unverändert.  a) bis c) unverändert. 
für die Dauer eines Kinderbetreuungsgeldbezuges ist unabhängig von den 
Voraussetzungen der lit. a, b und c die Antragstellung möglich. Wird die 
Ausnahme im Kalenderjahr rückwirkend geltend gemacht, so beginnt sie 
mit dem Ersten des Kalendermonates, der auf die Antragstellung folgt, 
sofern im Kalenderjahr bereits Leistungen aus der Kranken- oder 
Pensionsversicherung bezogen wurden. Für die Dauer eines 
Kinderbetreuungsgeldbezuges oder der Kindererziehung nach § 3 Abs. 3 
Z 4 ist unabhängig von den Voraussetzungen der lit. a, b und c die 
Antragstellung möglich; der erste Satz ist so anzuwenden, dass an die 
Stelle des Kalenderjahres lediglich jene Kalendermonate treten, für die die 
Ausnahme festgestellt wird; entsprechend dieser Zahl an 
Kalendermonaten sind die Umsatz- und Einkünftegrenze herabzusetzen 
und diesen Grenzbeträgen nur die in diesen Monaten erzielten Einkünfte 
und Umsätze gegenüberzustellen; die Ausnahme kann nur für jene 
Monate festgestellt werden, in denen zumindest für einen Tag 
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird oder eine Kindererziehungszeit 
vorliegt; im Übrigen gilt für den Beginn der Ausnahme der vierte Satz 
sinngemäß; 

für die Dauer eines Kinderbetreuungsgeldbezuges ist unabhängig von den 
Voraussetzungen der lit. a, b und c die Antragstellung möglich. Wird die 
Ausnahme im Kalenderjahr rückwirkend geltend gemacht, so beginnt sie 
mit dem Ersten des Kalendermonates, der auf die Antragstellung folgt, 
sofern im Kalenderjahr bereits Leistungen aus der Kranken- oder 
Pensionsversicherung bezogen wurden. Für die Dauer eines 
Kinderbetreuungsgeldbezuges oder der Kindererziehung nach § 3 Abs. 3 
Z 4 ist unabhängig von den Voraussetzungen der lit. a, b und c die 
Antragstellung möglich; der erste Satz ist so anzuwenden, dass an die 
Stelle des Kalenderjahres lediglich jene Kalendermonate treten, für die 
die Ausnahme festgestellt wird; entsprechend dieser Zahl an 
Kalendermonaten sind die Umsatz- und Einkünftegrenze herabzusetzen 
und diesen Grenzbeträgen nur die in diesen Monaten erzielten Einkünfte 
und Umsätze gegenüberzustellen; die Ausnahme kann nur für jene 
Monate festgestellt werden, in denen zumindest für einen Tag 
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird oder eine Kindererziehungszeit 
vorliegt; im Übrigen gilt für den Beginn der Ausnahme der vierte Satz 
sinngemäß; 

 8. bis 10. unverändert.  8. bis 10. unverändert. 
Die Ausnahme tritt frühestens mit Beginn des Kalenderjahres, in dem der Antrag 
gestellt und die Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden, ein. Wird die 
Ausnahme im Kalenderjahr rückwirkend geltend gemacht, so beginnt sie mit dem 
Ersten des Kalendermonates, der auf die Antragstellung folgt, sofern im 
Kalenderjahr bereits Leistungen aus der Kranken- oder Pensionsversicherung 
bezogen wurden. 

Die Ausnahme tritt frühestens mit Beginn des Kalenderjahres, in dem der Antrag 
gestellt und die Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden, ein. Wird die 
Ausnahme im Kalenderjahr rückwirkend geltend gemacht, so beginnt sie mit dem 
Ersten des Kalendermonates, der auf die Antragstellung folgt, sofern im 
Kalenderjahr bereits Leistungen aus der Kranken- oder Pensionsversicherung 
bezogen wurden. 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert. 
Beginn der Pflichtversicherung Beginn der Pflichtversicherung 

§ 6. (1) bis (3) unverändert. § 6. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen beginnt die (4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen beginnt die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung 
 1. mit dem Tag der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit; hat jedoch der 

Versicherte die Meldung nicht innerhalb der Frist gemäß § 18 erstattet, 
mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die Beitragsgrundlage die Grenzen 
des § 25 Abs. 4 Z 2 übersteigt, es sei denn, der Versicherte macht 
glaubhaft, dass er die betriebliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt 
begonnen hat; 

 1. mit dem Tag der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit; hat jedoch der 
Versicherte die Meldung nicht innerhalb der Frist gemäß § 18 erstattet, 
mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die Beitragsgrundlage die Grenzen 
des § 25 Abs. 4 übersteigt, es sei denn, der Versicherte macht glaubhaft, 
dass er die betriebliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt begonnen 
hat; 

 2. und 3. unverändert.  2. und 3. unverändert. 
(5) unverändert. (5) unverändert. 

Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung 
§ 7. (1) bis (3) unverändert. § 7. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen endet die 

Pflichtversicherung mit dem Letzten des Kalendermonates, 
(4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen endet die 

Pflichtversicherung mit dem Letzten des Kalendermonates, 
 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. in dem der Versicherte erklärt, dass seine Einkünfte entgegen der 

Erklärung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 zweiter Satz die in Betracht 
kommende Versicherungsgrenze (§ 4 Abs. 1 Z 5 oder Z 6) nicht 
übersteigen werden; 

 3. in dem der Versicherte erklärt, dass seine Einkünfte entgegen der 
Erklärung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 zweiter Satz die in Betracht 
kommende Versicherungsgrenze (§ 4 Abs. 1 Z 5) nicht übersteigen 
werden; 

 4. unverändert.  4. unverändert. 
Die Pflichtversicherung endet jedenfalls mit dem Tod des Versicherten. Die Pflichtversicherung endet jedenfalls mit dem Tod des Versicherten. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
Beitragsgrundlage Beitragsgrundlage 

§ 25. (1) Für die Ermittlung der Beitragsgrundlage für Pflichtversicherte 
gemäß § 2 Abs. 1 sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, die im 
jeweiligen Kalenderjahr auf einen Kalendermonat der Erwerbstätigkeit im 
Durchschnitt entfallenden Einkünfte aus einer oder mehreren Erwerbstätigkeiten, 
die der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, unbeschadet einer 
Ausnahme gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 und 6, unterliegen, heranzuziehen; als Einkünfte 
gelten die Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988. Als Einkünfte 
aus einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit gelten auch die 
Einkünfte als Geschäftsführer und die Einkünfte des zu einem Geschäftsführer 
bestellten Gesellschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

§ 25. (1) Für die Ermittlung der Beitragsgrundlage für Pflichtversicherte 
gemäß § 2 Abs. 1 sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, die im 
jeweiligen Kalenderjahr auf einen Kalendermonat der Erwerbstätigkeit im 
Durchschnitt entfallenden Einkünfte aus einer oder mehreren Erwerbstätigkeiten, 
die der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, unbeschadet einer 
Ausnahme gemäß § 4 Abs. 1 Z 5, unterliegen, heranzuziehen; als Einkünfte gelten 
die Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988. Als Einkünfte aus 
einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit gelten auch die 
Einkünfte als Geschäftsführer und die Einkünfte des zu einem Geschäftsführer 
bestellten Gesellschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die Beitragsgrundlage gemäß Abs. 2 beträgt für jeden Beitragsmonat (4) Die Beitragsgrundlage nach Abs. 2 beträgt für jeden Beitragsmonat 

mindestens den für das jeweilige Beitragsjahr geltenden Betrag nach § 5 Abs. 2 
Z 2 ASVG (Mindestbeitragsgrundlage). 

 1. für Pflichtversicherte nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 in der 
Krankenversicherung mindestens 724,02 € und in der 
Pensionsversicherung mindestens 706,56 €. In der Krankenversicherung 
tritt in den ersten beiden Kalenderjahren einer Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 3, sofern innerhalb der letzten 120 Kalendermonate vor 
Beginn dieser Pflichtversicherung keine solche in der Pensions- und/oder 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz bestanden hat, an die 
Stelle des Betrages von 724,02 € der in Z 2 lit. a genannte Betrag 
(Neuzugangsgrundlage in der Krankenversicherung). In der 
Pensionsversicherung tritt im Kalenderjahr des erstmaligen Eintritts einer 
Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 und den darauffolgenden 
zwei Kalenderjahren an die Stelle des Betrages von 706,56 € der in Z 2 
lit. a genannte Betrag. In der Krankenversicherung tritt im dritten 
Kalenderjahr des erstmaligen Eintrittes einer Pflichtversicherung nach § 2 
Abs. 1 Z 1 bis 3 an die Stelle des Betrages von 724,02 € der in Z 2 lit. a 
genannte Betrag. 

 

 2. für Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 Z 4  
 a) sofern sie ausschließlich eine betriebliche Tätigkeit ausüben, 

mindestens 537,78 €; 
 

 b) sofern sie sonstige Erwerbstätigkeiten ausüben oder Leistungen im 
Sinne des § 4 Abs. 1 Z 6 lit. b beziehen, mindestens 405,98 €; 

 

 3. für Pflichtversicherte gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 mindestens 537,78 €.  
Besteht für einen Beitragsmonat eine Pflichtversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 
bis 3 und § 2 Abs. 1 Z 4, gilt die Mindestbeitragsgrundlage eines 
Pflichtversicherten gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3. An die Stelle der Beträge gemäß 
Z 1 und Z 2 lit. b treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme 
auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachten Beträge. 

 

(4a) Abweichend von Abs. 4 gelten für die Pflichtversicherten nach § 2 
Abs. 1 Z 1 bis 3 ab 1. Jänner 2018 in der Pensionsversicherung folgende Beträge: 

(4a) Abweichend von Abs. 4 gelten für die Pflichtversicherten nach § 2 
Abs. 1 Z 1 bis 3 ab 1. Jänner 2018 in der Pensionsversicherung folgende Beträge: 

 - ab 1. Jänner 2018      mindestens     606,36 €,  - ab 1. Jänner 2018 mindestens 606,36 €, 
 - ab 1. Jänner 2020      mindestens     506,19 €,  - ab 1. Jänner 2020 mindestens 506,19 €, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 - ab 1. Jänner 2022      mindestens     405,98 €.  - ab 1. Jänner 2022 mindestens 405,98 €. 
An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 2018 die mit den für die 
Jahre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 geltenden Aufwertungszahlen (§ 51) 
vervielfachten Beträge und ab 1. Jänner 2019 sowie ab 1. Jänner eines jeden 
späteren Jahres – mit Ausnahme der Beträge vorangegangener Jahre – die unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl vervielfachten 
Beträge. Für Pflichtversicherte nach § 2 Abs. 1 Z 4, die ausschließlich eine 
betriebliche Tätigkeit ausüben, gelten ab 1. Jänner 2019 in der 
Pensionsversicherung abweichend von Abs. 4 Z 2 lit. a die für Pflichtversicherte 
nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 geltenden Beträge. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 2018 die mit den für die 
Jahre 2016, 2017 und 2018 geltenden Aufwertungszahlen vervielfachten Beträge 
und ab 1. Jänner 2019 sowie ab 1. Jänner eines jeden späteren Jahres – mit 
Ausnahme der Beträge vorangegangener Jahre – die unter Bedachtnahme auf § 51 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl vervielfachten Beträge. Diese Beträge gelten 
auch dann, wenn in einem Kalendermonat Pflichtversicherungen nach § 2 Abs. 1 
Z 1 bis 3 sowie nach § 2 Abs. 1 Z 4 bestehen. 

(5) bis (10) unverändert. (5) bis (10) unverändert. 
Vorläufige Beitragsgrundlage Vorläufige Beitragsgrundlage 

§ 25a. (1) Die vorläufige monatliche Beitragsgrundlage ist, ausgenommen in 
den Fällen des Abs. 4, 

§ 25a. (1) Die vorläufige monatliche Beitragsgrundlage ist, ausgenommen in 
den Fällen des Abs. 4, 

 1. wenn eine Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz im 
drittvorangegangenen Kalenderjahr nicht bestanden hat, 

 1. wenn eine Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz im 
drittvorangegangenen Kalenderjahr nicht bestanden hat, die monatliche 
Beitragsgrundlage nach § 25 Abs. 4. Bestehen in einem Kalendermonat 
Pflichtversicherungen nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 sowie nach § 2 Abs. 1 
Z 4, so ist § 25 Abs. 4a anzuwenden. 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 2. unverändert.  2. unverändert. 
Die vorläufige Beitragsgrundlage darf die in § 25 Abs. 4 und 5 genannten Beträge 
nicht unter- oder überschreiten. 

Die vorläufige Beitragsgrundlage darf die in § 25 Abs. 4 und 5 genannten Beträge 
nicht unter- oder überschreiten. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
(4) In den Fällen des § 25 Abs. 4 Z 1 zweiter Satz (Neuzugangsgrundlage in 

der Krankenversicherung) wird keine vorläufige Beitragsgrundlage gebildet. 
(4) Für die ersten beiden Kalenderjahre einer Pflichtversicherung in der 

Krankenversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 wird keine vorläufige 
Beitragsgrundlage gebildet, wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate vor 
Beginn dieser Pflichtversicherung keine solche in der Pensions- und/oder 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz bestanden hat. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
 Schlussbestimmungen zu Art. 15 Teil 2 des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2015 
 § 359. (1) Die §§ 2 Abs. 1 Z 4, 4 Abs. 1 Z 5 und 7, 6 Abs. 4 Z 1, 7 Abs. 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 3, 25 Abs. 1, 4 und 4a sowie 25a Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft. 

 (2) § 4 Abs. 1 Z 6 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. 
 (3) Personen, die erstmals durch das Inkrafttreten des § 4 Abs. 1 Z 5 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung unterliegen, die jedoch am 1. Jänner 2016 das 
50. Lebensjahr bereits vollendet und zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung erworben haben, sind auf Antrag von der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung zu befreien, wenn dieser Antrag 
binnen einem Jahr ab Verständigung durch den Versicherungsträger, spätestens 
jedoch bis 31. Dezember 2019, beim Versicherungsträger gestellt wird. Die 
Befreiung gilt rückwirkend ab 1. Jänner 2016 für jene Zeiten, in denen die 
AntragstellerInnen nach diesem Bundesgesetz pflichtversichert wären. 

 (4) Je Kalenderjahr werden die Aufwendungen für die Senkung der 
Mindestbeitragsgrundlage im Ausmaß der Beitragsgutschrift in der Höhe von 
40 Mio. Euro aus dem Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer getragen. 
Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Beitragsgutschrift aus Mitteln der 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz zu tragen. 

Artikel 16 
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Teil 2 
 Rückerstattung von Beiträgen 

 § 24d. (1) BetriebsführerInnen, die der Vollversicherung nach diesem 
Bundesgesetz unterliegen, haben unter folgenden Voraussetzungen Anspruch auf 
teilweise Rückerstattung der von ihnen für die nach § 2 Abs. 1 pflichtversicherten 
Personen zu leistenden Sozialversicherungsbeiträge, wenn deren Einheitswert 
infolge der sozialversicherungsrechtlichen Wirksamkeit der 
Hauptfeststellung 2014/2015 (1. Jänner 2017) im Vergleich zum Monat 
Dezember 2016 eine Steigerung von mehr als 10% erfährt. Der Anspruch auf 
Beitragsrückerstattung besteht nur dann, wenn dem Versicherungsträger dafür 
gewidmete Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden. Eine Rückerstattung ist 
für land(forst)wirtschaftliche Betriebe ausgeschlossen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  1. deren sozialversicherungsrechtlicher Gesamteinheitswert zum 1. Jänner 

2017 den Betrag von 4 400 € nicht übersteigt, 
  2. deren sozialversicherungsrechtlicher Gesamteinheitswert zum 1. Jänner 

2017 den Betrag von 60 000 € übersteigt und 
  3. deren sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage nach diesem 

Bundesgesetz auf Grund des Vorliegens einer Pflichtversicherung nach 
einem anderen Bundesgesetz reduziert wurde (§§ 33a und 33b). 

 Der Anspruch bleibt so lange gewahrt, als die für die Beurteilung der 
Versicherungs- und Beitragspflicht nach diesem Bundesgesetz maßgeblichen 
Verhältnisse zum 1. Jänner 2017 unverändert andauern oder keine Änderung 
insoweit erfahren, als Betriebsflächen im Ausmaß von mehr als 20% der 
Gesamtfläche abgegeben, veräußert oder zurückgelassen werden. 

 (2) Bei der Verteilung der dem Versicherungsträger zur Verfügung gestellten 
Mittel ist die Höhe des dem Betriebsführer/der Betriebsführerin 
rückzuerstattenden Betrages wie folgt zu ermitteln: 

 bei Einheitswerten 
  1. bis 10 900 € 
  a) bei einer Steigerung über 10% bis 20% der 1-fache Betrag; 
  b) bei einer Steigerung über 20% bis 30% der 1,5-fache Betrag; 
  c) bei einer Steigerung über 30% der 2-fache Betrag; 
  2. bis 21 800 € 
  a) bei einer Steigerung über 10% bis 20% der 1-fache Betrag; 
  b) bei einer Steigerung über 20% der 1,5-fache Betrag; 
  3. ab 21 900 € bei einer Steigerung über 10% der 1-fache Betrag. 

 (3) Über die jährlich im Nachhinein zu gewährenden Zuschüsse ist dem 
Vorstand des Versicherungsträgers zumindest einmal jährlich zu berichten. 

 (4) Der Zuschuss ist einer Beitragsentrichtung im Sinne des § 33 
gleichzuhalten und mit der Beitragsforderung gegenzurechnen. 

 Schlussbestimmungen zu Art. 16 Teil 2 des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2015 

 § 351. (1) § 24d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 tritt 
mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (2) Der Zuschuss nach § 24d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2015 ist erstmals bei der Beitragsvorschreibung für das vierte Quartal 2018 
für die Jahre 2016 bis 2018 gemeinsam durch Gegenverrechnung flüssig zu 
machen. 

 (3) Je Kalenderjahr werden die Aufwendungen für die Rückerstattung von 
Beiträgen nach § 24d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 in 
der Höhe von 15 Mio. Euro aus dem Aufkommen an veranlagter 
Einkommensteuer getragen. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen aus Mitteln 
der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz zu tragen. 
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